
Gegenüberstellung geltendes Recht / geändertes Recht (mit Kommentierung der Änderungen)    Beilage 2  
 

Geltendes Recht Geänderte Fassung 
Erläuterungen zu den  

geänderten Bestimmungen 
 

  

                                                   
1 § 88 Absatz 3 Kantonsverfassung 

Verfassung  
des Kantons Basel-Landschaft 

Verfassung  
des Kantons Basel-Landschaft 

 

Vom 17. Mai 1984 (Stand 1.4.2019) Änderung vom … 
Anlass der Verfassungsrevision:  

Zur Zeit berät der Landrat die Vorlage des Regie-
rungsrats Nr. 2018/158 vom 13.04.2021 betreffend 
«Änderung des Gesetzes über den Ombudsman  
– Einführung des Jobsharing-Modells (Umsetzung 
der Motion 2018/1582)».  

Im Rahmen der parlamentarischen Beratung wurde 
der Regierungsrat von der landrätlichen Justiz- und 
Polizeikommission (JSK) beauftragt, dem Landrat 
eine Vorlage über die Änderung der Kantonsverfas-
sung betreffend die Ombudsperson zu unterbreiten 
(JSK-Beschluss vom 25.10.2021).  

Ziel der Verfassungsänderung: Nach heutigem Ver-
fassungsrecht ist das Ombudsamt «nicht vereinbar 
mit der Ausübung eines anderen Berufes oder  
Gewerbes»1. Durch die Verfassungsänderung soll 
das vor über 30 Jahren für eine vollamtliche  
Ombudsperson statuierte Verbot einer beruflichen 
Erwerbstätigkeit neben dem Ombudsamt aufgeho-
ben werden. Diese Restriktion erweist sich nach Ein-
führung des Jobsharing-Modells für das Ombudsamt 
(2020) und der neuen Möglichkeit, diese Funktion 
teilamtlich auszuüben, als nicht mehr zeitgemäss.   

https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/100/art/88
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaefte-ab-juli-2015?i=https%3A//baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php%3Fgid%3Df3f32fc3072a4d68a4110726dae52d7a
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaefte-ab-juli-2015?i=https%3A//baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php%3Fgid%3Df3f32fc3072a4d68a4110726dae52d7a
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaefte-ab-juli-2015?i=https%3A//baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php%3Fgid%3Df3f32fc3072a4d68a4110726dae52d7a
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaefte-ab-juli-2015?i=https%3A//baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php%3Fgid%3Df3f32fc3072a4d68a4110726dae52d7a
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaefte-ab-juli-2015?i=https%3A//baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php%3Fgid%3Df3f32fc3072a4d68a4110726dae52d7a
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2 Kommissionssitzung vom 14.06.2021 
3 Darin lautete der SID-Vorschlag für eine Änderung von § 88 der Kantonsverfassung wie folgt: 

5.5 Ombudsstelle 
§ 88 Stellung und Unabhängigkeit 
1 Die Ombudsstelle wacht über die Rechtmässigkeit, Korrektheit und Zweckmässigkeit der Verwaltung in Kanton und Gemeinden sowie der Justizverfahren. 
2 Sie ist nicht an Weisungen anderer Behörden gebunden. 
3 Aufgehoben.  

4 Aktualisierung des über 30-jährigen Verfassungswortlauts im Hinblick auf die Geschlechtsneutralität.  

  Im Rahmen der Kommissionsberatung2 verfasste die 
Sicherheitsdirektion auf Wunsch der JSK ein  
Informationspapier über den Anpassungsbedarf in 
der Kantonsverfassung an das revidierte «Gesetz 
über die Ombudsperson». Auf der Grundlage des 
SID-Informationspapiers3 beschloss die JSK im Sinn 
einer Vorgabe an den Regierungsrat, dass der Revi-
sionsvorschlag zu Handen des Landrats für § 88 der 
Kantonsverfassung wie folgt lauten soll:  

5. Ombudsperson 
§ 88 Stellung, Unabhängigkeit und Unverein-

barkeit 
1 Die Ombudsperson gewährleistet die Recht-
mässigkeit und Zweckmässigkeit der Verwal-
tungshandlungen in Kanton und Gemeinden so-
wie der Justizverfahren. 
2 Die Ombudsperson nimmt ihre Aufgaben unab-
hängig wahr. Sie ist nicht an Weisungen anderer 
Behörden gebunden.  
3 Unvereinbarkeiten regelt das Gesetz. 

 
Nachfolgend werden die fünf Verfassungsbestim-
mungen aufgeführt und erläutert, die im Zusammen-
hang mit der Revision des Ombudsgesetzes ange-
passt werden sollen.  

Mit Ausnahme von § 88 handelt es sich bei den  
weiteren Verfassungsbestimmungen lediglich um 
sprachliche Anpassungen4.   



Geltendes Recht Geänderte Fassung 
Erläuterungen zu den  

geänderten Bestimmungen 
 

§ 10 Eingaben an Behörden § 10 Eingaben an Behörden  

1 Jeder kann ohne Nachteil Petitionen und andere  
Eingaben an die Behörden richten. Diese antworten 
innert angemessener Frist. 

1 Jeder Jede Person kann ohne Nachteil Petitionen 
und andere Eingaben an die Behörden richten. Diese 
antworten innert angemessener Frist. 

Geschlechtsneutrale Formulierung. 
 

2 Jeder kann an den Ombudsman gelangen. 2 Jeder Jede Person kann an den Ombudsman die 
Ombudsperson gelangen. 

Geschlechtsneutrale Formulierung.  
 

§ 51 Unvereinbarkeit § 51 Unvereinbarkeit  

1 Die Mitglieder des Landrates und des Regierungs-
rates, der Ombudsman, die Richterinnen und Richter 
sowie Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber 
des Kantonsgerichts können nur einer dieser Behör-
den angehören. 

1 Die Mitglieder des Landrates und des Regierungs-
rates, der Ombudsman die Ombudsperson, die Rich-
terinnen und Richter sowie Gerichtsschreiberinnen 
und Gerichtsschreiber des Kantonsgerichts können 
nur einer dieser Behörden angehören. 

Geschlechtsneutrale Formulierung.  

§ 67 Weitere Zuständigkeiten § 67 Weitere Zuständigkeiten  

1 Der Landrat: 1 Der Landrat:  

e. wählt den Regierungspräsidenten und den Vizeprä-
sidenten für ein Jahr sowie die Präsidenten, Vizeprä-
sidenten und die übrigen Mitglieder der kantonalen 
Gerichte, den Landschreiber, den Ombudsman und 
die eidgenössischen Geschworenen für eine Amts-
periode, 

e. wählt den Regierungspräsidenten das Regierungs-
präsidium und den Vizepräsidenten das Vizepräsi-
dium für ein Jahr sowie die Präsidenten, Vizepräsi-
dentenPräsidien, Vizepräsidien und die übrigen Mit-
glieder der kantonalen Gerichte, den Landschreiber, 
die Landschreiberin oder den Landschreiber, den  
Ombudsman und die eidgenössischen Geschwore-
nen sowie die Ombudsperson für eine Amtsperiode, 

Geschlechtsneutrale Formulierung.  

Ferner ist die Aufzählung der Wahlkompetenzen des 
Landrats formell zu bereinigen. Mit der Abschaffung 
der Geschworenengerichte im Jahr 2011 wurde die 
Zuständigkeit des Landrats für die Wahl der eidge-
nössischen Geschworenen unseres Kantons gegen-
standslos und kann als «toter Buchstabe» ersatzlos 
gestrichen werden.  

5.5 Ombudsman 5.5 Ombudsman Ombudsperson Geschlechtsneutrale Formulierung. 

§ 88 Stellung und Unabhängigkeit § 88 Stellung, Unabhängigkeit und Unvereinbar-
keit 

Die redaktionelle Ergänzung des Titels entspricht 
dem neuformulierten Absatz 3. 
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(§ 88) 

1 Der Ombudsman wacht über die Rechtmässigkeit, 
Korrektheit und Zweckmässigkeit der Verwaltung in 
Kanton und Gemeinden sowie der Justizverfahren. 

(§ 88) 

1 Der Ombudsman wacht über Die Ombudsperson  
wacht über die Rechtmässigkeit, Korrektheit und 
Zweckmässigkeit der Verwaltungshandlungen in  
Kanton und Gemeinden sowie der Justizverfahren. 

 

Geschlechtsneutrale Formulierung sowie punktuelle 
redaktionelle Änderung des bisherigen Verfassungs-
wortlauts.  

Der Regierungsrat verzichtet in seinem Revisions-
entwurf auf die von der Justiz- und Sicherheitskom-
mission vorgeschlagene Ersetzung des heutigen 
Wortlauts «wacht über» durch die neue Formulie-
rung «gewährleistet». Im Vernehmlassungsverfah-
ren wurde dieser Kommissionsvorschlag fast einhel-
lig und vehement abgelehnt (siehe LRV, Kapitel 2.9). 
Nicht zuletzt sprechen sich auch der Rechtsdienst 
von Regierungsrat und Landrat5 sowie die Ombuds-
stelle Baselland dagegen aus.    

Denn nach ausdrücklicher Verfassungsvorschrift6 
wirkt die Ombudsperson in erster Linie auf ein gütli-
ches Einvernehmen hin. Sie kann Beanstandungen 
anbringen, auf Mängel des geltenden Rechts hinwei-
sen und Empfehlungen abgeben, jedoch keine 
Rechtsakte ändern oder aufheben. Die Ombudsper-
son hat von Gesetzes wegen kein Weisungsrecht 
gegenüber anderen Behörden7. Dies gehört zum 
Wesen der Institution, deren Hauptaufgabe darin be-
steht, der Bevölkerung im Verkehr mit der Verwal-
tung und der Justiz behilflich zu sein und bei Konflik-
ten in erster Linie auf ein gütliches Einvernehmen 
hinzuwirken8. Die Rechtmässigkeit des Handelns 
von Verwaltungs- und Justizbehörden wird in unse-
rem Kanton allein von den Organen sichergestellt 
(«gewährleistet»), die von der geltenden Kantons-
verfassung damit beauftragt sind (Parlament, Regie-
rung, Gerichtsbarkeit).   

                                                   
5 Schriftliche Stellungnahme vom 5. November 2021 im Mitberichts-/Vernehmlassungsverfahren zur Verfassungsänderung.  
6 § 89 Kantonsverfassung (siehe in der Synopse unten). Rechtsakte sind insbesondere behördliche Verfügungen, Gerichtsurteile, Rechtsetzungserlasse. 
7 § 10 Absatz 2 Gesetz über den Ombudsman /  § 10 Absatz 2 des Revisionsentwurfs, der zur Zeit vom Landrat beraten wird.  

https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/100/art/88
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/160/art/10


Geltendes Recht Geänderte Fassung 
Erläuterungen zu den  

geänderten Bestimmungen 
 

(§ 88) 

2 Er ist nicht an Weisungen anderer Behörden gebun-
den. 

(§ 88) 

2 Die Ombudsperson nimmt ihre Aufgaben unabhän-
gig wahr. Er Sie ist nicht an Weisungen anderer  
Behörden gebunden. 

 

Ergänzung des Wortlauts der Verfassungsbestim-
mung mit dem expliziten Hinweis auf die Unabhän-
gigkeit der Ombudsperson (bisher nur im Titel  
erwähnt). Geschlechtsneutrale Formulierung der 
bisherigen Regelung. 

3 Sein Amt ist nicht vereinbar mit der Ausübung eines 
anderen Berufes oder Gewerbes oder einer leitenden 
Stellung in einer politischen Partei. 

3 Sein Amt ist nicht vereinbar mit der Ausübung eines 
anderen Berufes oder Gewerbes oder einer leitenden 
Stellung in einer politischen Partei. Unvereinbarkeiten 
regelt das Gesetz. 

Die Änderung § 88 Absatz 3 bildet den Kernpunkt 
der vorliegenden Verfassungsrevision.  

Das heutige Verfassungsverbot der «Ausübung  
eines anderen Berufes oder Gewerbes» neben dem 
Ombudsamt ist auf das bis vor Kurzem geltende 
Vollamt des ‘Ombudsman’ ausgerichtet (1 Person 
mit 100%-Pensum).  

Seit der Einführung des Jobsharing-Modells im Früh-
ling 2020 wird die Ombudsfunktion neu von zwei 
Personen im Teilamt wahrgenommen. Bei diesem 
Modell der Amtsausübung erweist sich das bishe-
rige, absolute Verbot einer Erwerbstätigkeit  neben 
dem Ombudsamt als nicht mehr zeitgemäss. Des-
halb soll es gestrichen werden.  

Auch andere Kantone ermöglichen ihren teilamtli-
chen Ombudspersonen, neben der amtlichen Funk-
tion noch einer zusätzlichen Erwerbstätigkeit nachzu-
gehen. 

                                                   
8 § 1 Gesetz über den Ombudsman /  § 1 des Revisionsentwurfs, der zur Zeit vom Landrat beraten wird.  

https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/160/art/1
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(§ 88 Absatz 3) 

 

(§ 88 Absatz 3) 

 

Künftig soll die Frage der Unvereinbarkeiten mit  
dem Ombudsamt ausschliesslich auf Gesetzes-
ebene geregelt werden. Darauf wird nun in der Ver-
fassung ausdrücklich hingewiesen. Das in der parla-
mentarischen Beratung befindliche, revidierte  
«Gesetz über den Ombudsman»9 enthält eine detail-
lierte Regelung, unter welchen Voraussetzungen 
Ombudspersonen eine Tätigkeit neben der Aus-
übung des Ombudsamts bewilligt werden kann  
(Bewilligungsorgan: Geschäftsprüfungskommission 
des Landrats). 

  Ferner kann in der Kantonsverfassung auch darauf 
verzichtet werden, das Kriterium der Unvereinbarkeit 
des Ombudsamts mit einer leitenden Stellung in  
einer politischen Partei zu erwähnen. Diese völlig 
unbestrittene Unvereinbarkeitsvorschrift ist seit über 
30 Jahren auf Gesetzesstufe10 verankert, folglich 
kann die Doppelspurigkeit auf Verfassungsstufe ent-
fallen. 

§ 89 Aufgaben § 89 Aufgaben  

1 Der Ombudsman gibt seine Ansicht über die von ihm 
untersuchten Angelegenheiten in geeigneter Weise 
bekannt und wirkt in erster Linie auf ein gütliches Ein-
vernehmen hin. 

1 Der Ombudsman Die Ombudsperson gibt seine ihre 
Ansicht über die von ihm untersuchten Angelegenhei-
ten in geeigneter Weise bekannt und wirkt in erster  
Linie auf ein gütliches Einvernehmen hin. 

Geschlechtsneutrale Formulierung.  

2 Er kann Beanstandungen anbringen, auf Mängel  
des geltenden Rechts hinweisen und Empfehlungen 
abgeben. Rechtsakte kann er weder ändern noch  
aufheben. 

2 Er Die Ombudsperson kann Beanstandungen an-
bringen, auf Mängel des geltenden Rechts hinweisen 
und Empfehlungen abgeben. Rechtsakte kann er sie 
weder ändern noch aufheben. 

Geschlechtsneutrale Formulierung. 

                                                   
9 Neu: Gesetz über die Ombudsperson (Ombudsgesetz) 
10 § 4 Absatz 1 Gesetz über den Ombudsman /  § 4 Absatz 2 des Revisionsentwurfs, der zur Zeit vom Landrat beraten wird.  

https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/160/art/4
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geänderten Bestimmungen 
 

(§ 89) 

3 Er ist befugt, Akten einzusehen und alle erforderli-
chen Auskünfte zu verlangen. Er unterliegt der glei-
chen Geheimhaltungspflicht wie die entsprechenden 
Behörden oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

(§ 89) 

3 Er Die Ombudsperson ist befugt, Akten einzusehen 
und alle erforderlichen Auskünfte zu verlangen. Er Sie 
unterliegt der gleichen Geheimhaltungspflicht wie die 
entsprechenden Behörden oder Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. 

 

Geschlechtsneutrale Formulierung. 

4 Er erstattet dem Landrat mindestens jährlich Bericht. 4 Er Die Ombudsperson erstattet dem Landrat min-
destens jährlich Bericht. 

Geschlechtsneutrale Formulierung. 

 II.  

      Keine Fremdänderungen.  

 III.  

      Keine Fremdaufhebungen.  

 IV.  

 1. Diese Verfassungsänderung bedarf der Gewähr-
leistung durch den Bund. 

2. Der Regierungsrat legt den Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieser Verfassungsänderung fest. 

 
 
Liestal,  
Im Namen des Landrats 
die Präsidentin: Steinemann 
die Landschreiberin: Heer Dietrich 

 

 November 2021 / Rechtsetzung SID 


